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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1956

Norm

EheG §49 A1e

Rechtssatz

Wenn der Ehemann aus Angst vor strafgerichtlicher Verfolgung "untertaucht", ohne der Ehefrau die Absicht zu

verschwinden bekanntzugeben, so ist dies eine schwere Eheverfehlung.
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